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UMGRENZUNG VON GESAMTANLAGEN DIE
DEM DENKMALSCHUTZ UNTERLIEGEN

( § 9 Abs. 7 BauGB)

EINZELANLAGEN, DIE DEM DENKMAL-
SCHUTZ UNTERLIEGEN

( § 9 Abs. 7 BauGB)

SONSTIGE  PLANZEICHEN

( § 5 Abs. 4,   BauGB)

STREUOBSTWIESE, GESCHÜTZT GE-
MÄSS §26 SÄCHS NATSCHG

AUF  DER  GRUNDLAGE  DER  PLAN-
ZEICHENVERORDNUNG  1990

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGS-
BEREICHES DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES
DER GEMEINDE DEMITZ-THUMITZ  INCL.
POHLA-STACHA

TRENNUNG DES RÄUMLICHEN GELTUNGS-
BEREICHES DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES
DER GEMEINDE POHLA-STACHA  ZUR
GEMEINDE  DEMITZ - THUMITZ

BESTAND       PLANUNG

WOHNBAUFLÄCHEN
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

GEMISCHTE  BAUFLÄCHEN
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO)

GEWERBLICHE  BAUFLÄCHEN
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)

WOHNBAUFLÄCHE  MIT  STARKER
DURCHGRÜNUNG

GEMISCHTE  BAUFLÄCHE  MIT  STARKER
DURCHGRÜNUNG
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EINRICHTUNGEN   UND   ANLAGEN   ZUR
VERSORGUNG MIT GÜTERN UND DIENST-
LEISTUNGEN DES ÖFFENT. UND
PRIVATEN RECHTS, FLÄCHEN FÜR DEN
GEMEINBEDARF, FLÄCHEN FÜR SPORT-
UND SPIELANLAGEN

(§ 5 Abs. 2 Nr. 1,   §§ 1 - 11 der BauNVO)

( § 5 Abs. 2 Nr. 2  BauGB)
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WASSERFLÄCHEN  UND  FLÄCHEN  FÜR
DIE  WASSERWIRTSCHAFT,  DEN
HOCHWASSERSCHUTZ  UND  DIE
REGELUNG  DES  WASSERABFLUSSES

FRIEDHOF

G

NACHRICHTLICHE  ÜBERNAHMEN

SPORTLICHEN  ZWECKEN
DIENENDE  GEBÄUDE  U.  EINRICHTUNGEN

FLÄCHEN  FÜR  DEN  GEMEINBEDARF

FEUERWEHR

ÖFFENTLICHE  VERWALTUNGEN

SCHULE

FLÄCHEN  FÜR  DEN  ÜBERÖRTLICHEN
VERKEHR  UND  FÜR  DIE  ÖRTLICHEN
HAUPTVERKEHRSZÜGE

KIRCHEN  UND  KIRCHLICHEN  ZWECKEN
DIENENDE  GEBÄUDE  U.  EINRICHTUNGEN

(§ 5 Abs. 2 Nr. 3  BauGB)

GESUNDHEITLICHEN  ZWECKEN
DIENENDE  GEBÄUDE  U.  EINRICHTUNGEN

GRÜNFLÄCHEN

FLÄCHEN  FÜR  AUFSCHÜTTUNGEN,
ABGRABUNGEN  ODER  DIE  GE-
WINNUNG  VON  BODENSCHÄTZEN

( § 5 Abs. 2 Nr. 5   BauGB)

( § 5 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 4,   BauGB)

( § 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4  BauGB)

VEGETATIONSLOSE ABBAUFLÄCHE LAUT
RAHMEN-BETRIEBSPLAN BASALT AG

FFH - GEBIETE (FLORA-FAUNA-HABITAT)

VEGETATIONSARME HALDEN- UND LAGER-
FLÄCHEN LT. RAHMENBETRIEBSPLAN

FLÄCHEN  FÜR  DIE  LANDWIRTSCHAFT
UND  FÜR  DIE  FORSTWIRTSCHAFT
( § 5 Abs. 2 Nr. 9   BauGB)

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

PLANUNGEN,  NUTZUNGSREGELUNGEN
UND MASSNAHMEN  ZUM  SCHUTZ,
ZUR  PFLEGE  UND  ZUR  ENTWICKLUNG
DER  LANDSCHAFT

ND

D

D

REGELUNGEN  FÜR  DEN
DENKMALSCHUTZ

( § 5 Abs. 4,   BauGB)

( § 5 Abs. 4, § 172 Abs. 1  BauGB)

21.  Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom
06.07.1999 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Demitz-Thumitz, .....................      Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

22.  Der 4. Entwurf des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung,
Zeichenerklärung und Erläuterungsbericht, hat in der Zeit vom 12.07.1999 bis zum
16.08.1999 während folgender Zeiten (Geschäftszeit Gemeindeamt) nach § 3 Abs. 2
BauGB / § 2 Abs. 3 BauGB-MaßnahmenG öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen
während der Auslegungsfist von jederman schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden können, am 10.07.1999 im Mitteilungsblatt Landkreis Bautzen sowie
durch Aushang in der Zeit vom 09.07.1999 bis 25.08.1999 ortsüblich bekannt ge-
macht worden.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

23.  Der Gemeinderat hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen zum
4. Entwurf des Flächennutzungsplanes der Bürger  sowie die Stellungnahmen
der Träger öffentlicher Belange am 22.11.1999 geprüft.
Das Ergebniss ist mitgeteilt worden.

Demitz-Thumitz, ......................     Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

24.  Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.06.2001 per Beschluss den
abschliesenden Beschluss über den Flächennutzungsplan mit integrierten
Landschaftsplan der Gemeinde Demitz-Thumitz aufgehoben.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

15.  Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 26.10.1998 per Berschluss die Integration
des Landschaftsplanes in den Flächennutzungsplan bestimmt.

Demitz-Thumitz, ......................     Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

31.  Der 6. Entwurf des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung,
Zeichenerklärung und Erläuterungsbericht, hat in der Zeit vom 18.03.2002 bis zum
24.04.2002 während folgender Zeiten (Geschäftszeit Gemeindeamt) nach § 3 Abs. 2
BauGB / § 2 Abs. 3 BauGB-MaßnahmenG öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen
während der Auslegungsfist von jederman schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden können, am 16.03.2002 im Mitteilungsblatt Landkreis Bautzen sowie
durch Aushang in der Zeit vom 15.03.2002 bis 30.04.2002 ortsüblich bekannt ge-
macht worden.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

30.  Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom
15.03.2002 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Demitz-Thumitz, ......................      Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

32.  Der Gemeinderat hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen zum 6. Entwurf
des Flächennutzungsplanes der Bürger sowie die Stellungnahmen der Träger
öffentlicher Belange am 30.09.2002 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

16.  Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.11.1998 per Beschluss die
Planfertigung des 3. Entwurfs des Flächennutzungsplanes mit integrierten
Landschaftsplan bestätigt und die erneute Auslegung sowie die Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange bestimmt.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

25. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.06.2001 per Beschluss die Plan-
fertigung des 5. Entwurfs des Flächennutzungsplanes mit integrierten Land-
schaftsplan bestätigt und die erneute öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange bestimmt.

Demitz-Thumitz, ....................       Siegelabdruck             Unterschrift Bürgermeister

17.  Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom
09.12.1998 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Demitz-Thumitz, ......................      Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

18.  Der 3. Entwurf des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung,
Zeichenerklärung und Erläuterungsbericht, hat in der Zeit vom 14.12.1998 bis zum
22.01.1999 während folgender Zeiten (Geschäftszeit Gemeindeamt) nach § 3 Abs. 2
BauGB / § 2 Abs. 3 BauGB-MaßnahmenG öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen
während der Auslegungsfist von jederman schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden können, am 05.12.1998 im Mitteilungsblatt Landkreis Bautzen sowie
durch Aushang in der Zeit vom 14.12.1998 bis 22.01.1999 ortsüblich bekannt ge-
macht worden.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

19.  Der Gemeinderat hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen zum 3. Entwurf
des Flächennutzungsplanes der Bürger sowie die Stellungnahmen der Träger
öffentlicher Belange am 31.05.1999 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

4.  Der 0. Entwurf des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung,
Zeichenerklärung und Erläuterungsbericht, hat in der Zeit vom 24.05.1993 bis zum
30.07.1993 während folgender Zeiten (Geschäftszeit Gemeindeamt) nach § 3 Abs. 2
BauGB / § 2 Abs. 3 BauGB-MaßnahmenG öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen
während der Auslegungsfist von jederman schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden können, am 22.05.1993 im Mitteilungsblatt Landkreis Bautzen sowie
durch Aushang in der Zeit vom 12.05.1993 bis 02.08.1993 ortsüblich bekannt gemacht
worden.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

26.  Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom
19.07.2001 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Demitz-Thumitz, .....................      Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

27. Der 5. Entwurf des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung,
Zeichenerklärung und Erläuterungsbericht, hat in der Zeit vom 23.07.2001 bis zum
31.08.2001 während folgender Zeiten (Geschäftszeit Gemeindeamt) nach § 3 Abs. 2
BauGB / § 2 Abs. 3 BauGB-Maßnahmen G öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen
während der Auslegungsfist von jederman schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden können, am 14.07.2001 im Mitteilungsblatt Landkreis Bautzen sowie
durch Aushang in der Zeit vom 13.07.2001 bis 04.09.2001 ortsüblich bekannt ge-
macht worden.

Demitz-Thumitz, ......................      Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

28.  Der Gemeinderat hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen zum
5. Entwurf des Flächennutzungsplans der Bürger  sowie die Stellungnahmen
der Träger öffentlicher Belange am 28.01.2002 geprüft.
Das Ergebniss ist mitgeteilt worden.

Demitz-Thumitz, ......................     Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

3.  Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom
24.05.1993 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.
Die Gemeindevertretung hat am 10.05.1993 den 0. Entwurf des Flächennutzungs-
planes mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

V  E  R  F  A H  R  E  N  S  V   E  R  M  E  R  K E

7.  Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.02.1997 die Planfertigung des
1. Entwurfs bestätigt und die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange bestimmt.

Demitz-Thumitz, .....................      Siegelabdruck             Unterschrift Bürgermeister

6.  Der 1. Entwurf des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung,
Zeichenerklärung und Erläuterungsbericht, wurde in der öffentlichen Sitzung am
28.10.1996 im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung vorgestellt. Desweiteren
hat dieser Plan in der Zeit vom 04.11.1996 bis zum 05.12.1996 während folgender
Zeiten (Geschäftszeit Gemeindeamt) nach § 3 Abs. 2 BauGB / § 2 Abs. 3 BauGB-
MaßnahmenG öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen
während der Auslegungsfist von jederman schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden können, am 05.10.1996 im Mitteilungsblatt Landkreis Bautzen sowie
durch Aushang in der Zeit vom 07.10.1996 bis  05.12.1996 ortsüblich bekannt gemacht
worden.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

12. Der 2. Entwurf des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung,
Zeichenerklärung und Erläuterungsbericht, hat in der Zeit vom 17.11.1997 bis zum
19.12.1997 während folgender Zeiten (Geschäftszeit Gemeindeamt) nach § 3 Abs. 2
BauGB / § 2 Abs. 3 BauGB-Maßnahmen G öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen
während der Auslegungsfist von jederman schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden können, am 08.11.1997 im Mitteilungsblatt Landkreis Bautzen sowie
durch Aushang in der Zeit vom 07.11.1997 bis 22.12.1997 ortsüblich bekannt gemacht
worden.

Demitz-Thumitz, ......................      Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

8.  Der 1. Entwurf des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung,
Zeichenerklärung und Erläuterungsbericht, hat in der Zeit vom 17.03.1997 bis zum
25.04.1997 während folgender Zeiten (Geschäftszeit Gemeindeamt) nach § 3 Abs. 2
BauGB / § 2 Abs. 3 BauGB-MaßnahmenG öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen
während der Auslegungsfist von jederman schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden können, am 08.03.1997 im Mitteilungsblatt Landkreis Bautzen sowie
durch Aushang in der Zeit vom 05.03.1997 bis 28.04.1997 ortsüblich bekannt gemacht
worden.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

9.  Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom
17.03.1997 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Demitz-Thumitz, .....................      Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

1.  Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung
vom 19.12.1991

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

2.  Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß
§ 246 a  Absatz 1, Satz 1, Nr.: 1 BauGB beteiligt worden.

Demitz-Thumitz, 24.05.1993            Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

5.  Aufstellung eines Änderungsbeschlusses zum Flächennutzungsplan in der Sitzung
des Gemeinderates vom 23.09.1996.
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Aushang
in der Zeit vom 07.10.1996 bis 05.12.1996 sowie durch Abdruck im Mitteilungsblatt
Landkreis Bautzen am 28.09.1996.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

13.  Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom
14.11.1997 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Demitz-Thumitz, .....................        Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

14.  Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der
Bürger  sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am 23.03.1998
geprüft. Das Ergebniss ist mitgeteilt worden.

Demitz-Thumitz, ......................     Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

Z E I C H E N E R K L Ä R U N G

PLANZEICHEN              ERLÄUTERUNGEN

ART   DER   BAULICHEN   NUTZUNG

Abfall

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Flächennutzungsplanes ist die
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des
Flächennutzungsplanes nicht geltend gemacht worden (§ 215  BauGB).

Demitz-Thumitz, ....................      Siegelabdruck             Unterschrift Bürgermeister

Innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Flächennutzungsplanes sind
Mängel der Abwägung beim Zustandekommen des Flächennutzungsplanes nicht
geltend gemacht worden (§ 215 BauGB).

Demitz-Thumitz, .......................   Siegelabdruck             Unterschrift Bürgermeister
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37.  Der Gemeinderat hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen zum 7. Entwurf
des Flächennutzungsplanes der Bürger sowie die Stellungnahmen der Träger
öffentlicher Belange am 27.06.2005 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

ALTLASTVERDÄCHTIGE  FLÄCHEN

Allgemeine Wohngebiete

LEGENDE
zum genehmigten Flächennutzungsplan
Pohla - Stacha

Verfahrens- und Formvorschriften

Planzeichen         Bestand   Planung

MIT  INTEGRIERTEN  LANDSCHAFTSPLAN

Dorfgebiet

GRUNDLAGE:  TOPOGRAPHISCHE  KARTE   1 :  10 000
MIT  ERLAUBNIS  DES  LANDESVERMESSUNGSAMTES  SACHSEN;  ERLAUBNIS - NR.:  473/04.
JEDE  WEITERE  VERVIELFÄLTIGUNG  UND  VERÖFFENTLICHUNG  BEDARF  DER  ERLAUBNIS  DES
LANDESVERMESSUNGSAMTES  SACHSENS.

Öffentliche Verwaltung

Sozialen Zwecken
dienende Gebäude

Schutzgebiet
des Naturschutzes

D

Hauptwanderwege

Landschaftsschutzgebiet

FFW

Kirche

Friedhof

Sportplatz

Parkplatz

Einzelanlagen, die dem
Denkmalschutz unter-
liegen

Aussichtspunkt

Böschungen

Bäume

Abbaufeld (genehmigt)

Kiessandverbreitung,
identisch mit Fläche für
Nutzungsbeschränkungen

Kiessandtagebau

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN  DEMITZ - THUMITZ

04. 10. 2005

10.  Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen zum
1. Entwurf des Flächennutzungsplanes der Bürger sowie die Stellungnahmen der
Träger öffentlicher Belange am 22.09.1997 geprüft und die Entwurfsüberarbeitung
bestimmt. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Demitz-Thumitz, .....................       Siegelabdruck             Unterschrift Bürgermeister

11. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.09.1997 die Planfertigung des 2. Entwurfs
beschlossen und die erneute öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange bestimmt.

Demitz-Thumitz, ....................       Siegelabdruck             Unterschrift Bürgermeister

20.  Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.06.1999 per Beschluss die Plan-
fertigung des 4. Entwurfs des Flächennutzungsplanes mit integriertem Land-
schaftsplan bestätigt und die erneute öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange bestimmt.

Demitz-Thumitz, .....................      Siegelabdruck             Unterschrift Bürgermeister

29.  Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.01.2002 beschlossen, den
5. Entwurfs des Flächennutzungsplanes mit integrierten Landschaftsplan
zu überarbeiten und die erneute Auslegung sowie die Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange bestimmt.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

36.  Der 7. Entwurf des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung,
Zeichenerklärung und Erläuterungsbericht, hat in der Zeit vom 20.04.2005 bis zum
31.05.2005 während folgender Zeiten (Geschäftszeit Gemeindeamt) nach § 3 Abs. 2
BauGB / § 2 Abs. 3 BauGB-MaßnahmenG öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen
während der Auslegungsfist von jederman schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden können, durch Aushang in der Zeit vom 08.04.2005 bis 01.06.2005
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

35.  Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom
18.04.2005 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Demitz-Thumitz, .....................      Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

34.  Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31.03.2005 per Beschluss die Plan-
fertigung des 7. Entwurfs des Flächennutzungsplanes mit integriertem Land-
schaftsplan bestätigt und die erneute öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange bestimmt.

Demitz-Thumitz, .....................      Siegelabdruck             Unterschrift Bürgermeister

33/1.  Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.10.2002 per Beschluss den
abschliesenden Beschluss über den Flächennutzungsplan mit integrierten
Landschaftsplan der Gemeinde Demitz-Thumitz gefasst.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

33/2.  Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 31.03.2005 per Beschluss den
abschliesenden Beschluss (vom 28.10.02) über den Flächennutzungsplan mit
integrierten Landschaftsplan der Gemeinde Demitz-Thumitz aufgehoben.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

38.  Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.06.2005 per Beschluss die Plan-
fertigung des 8. Entwurfs des Flächennutzungsplanes mit integriertem Land-
schaftsplan bestätigt und die erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
bestimmt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.02.2006 per Beschluss die öffentliche
Auslegung des 8. Entwurfes des FNP bestimmt.

Demitz-Thumitz, .....................      Siegelabdruck             Unterschrift Bürgermeister

40.  Der 8. Entwurf des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung,
Zeichenerklärung und Erläuterungsbericht, hat in der Zeit vom 18.07.2005 bis zum
19.08.2005 während folgender Zeiten (Geschäftszeit Gemeindeamt) nach § 3 Abs. 2
BauGB / § 2 Abs. 3 BauGB-MaßnahmenG öffentlich ausgelegen.

Der 8. Entwurf des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung,
der Zeichenerklärung und dem Erläuterungsbericht, hat in der Zeit vom 13.03. bis
13.04.2006 während folgender Zeiten (Geschäftszeit Gemeindeamt) nach § 3 Abs. 2
BauGB / § 2 Abs. 3 BauGB-MaßnahmenG erneut öffentlich ausgelegen.
Die erneute Auslegung ist öffentlich bekannt gemacht worden.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

39.  Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom
15.07.2005 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Demitz-Thumitz, .....................      Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

41.  Der Gemeinderat hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen zum 8. Entwurf
des Flächennutzungsplanes der Bürger sowie die Stellungnahmen der Träger
öffentlicher Belange am 26.09.2005 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.04.2006 die erneute öffentliche
Auslegung vom 13.03. bis 13.04.2006 behandelt, es wurden keine Bedenken und
Anregungen vorgetragen, laut Beschluss Gemeinderat 4/2006/1.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

43.  Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplanes sowie die Stelle, bei
der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden
kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am .................................
in ..........................  (Zeitung oder amtliches Verkündigungsblatt) -bei Bekanntmachung
durch Aushang: in der Zeit vom ..................................... bis zum ....................................
durch Aushang - ortsüblich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen
(§ 215 Abs. 2 BauGB) hingewiesen worden.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister

42.  Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.10.2005 per Beschluss den ab-
schließenden Beschluss über den Flächennutzungsplan mit integrierten Landschafts-
plan der Gemeinde Demitz-Thumitz gefasst.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.02.2006 per Beschluss den Fest-
stellungsbeschluss 09/2005/1 zum  FNP vom 24.10.2005 aufgehoben.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.04.2006 per Beschluss den ab -
schließenden Beschluss über den Flächennutzungsplan mit integrierten Landschafts-
plan der Gemeinde Demitz-Thumitz gefasst.

Demitz-Thumitz, ......................       Siegelabdruck            Unterschrift Bürgermeister
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